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Öffentliche Bekanntmachung des 

Gesamtschulzweckverbandes Gangelt-Selfkant 
 

 

Haushaltssatzung des Gesamtschulzweckverbandes Gangelt-Selfkant für das 

Haushaltsjahr 2025 

 

Aufgrund der §§ 78 und 92 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 15. Februar 2005 (GV.NRW.S.102/SGV.NRW.223) in 

Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023), der §§ 

18 und 19 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV.NRW.S.621/SGV.NRW.202) und der Satzung 

des Gesamtschulzweckverbandes Gangelt-Selfkant, alle in der zurzeit geltenden Fassung, hat 

die Verbandsversammlung mit Beschluss vom 2. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung 

erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 der die für die Erfüllung der Aufgaben des 

Gesamtschulzweckverbandes Gangelt-Selfkant voraussichtlich erzielbaren Erträge und 

entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 

Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

 

 

im Ergebnisplan mit  

 dem Gesamtbetrag der Erträge auf 2.822.500 EUR 

 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  3.172.500 EUR 

 

im Finanzplan mit   

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

auf 

 

2.748.700 EUR 

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 

 

2.952.600 EUR 

   

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 

    

0 EUR 

205.000 EUR 

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR 

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.400 EUR 

 

festgesetzt. 

  

§ 2 

 

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

 

§ 3 
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Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 

§ 4 

 

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen 

Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 350.000 EUR festgesetzt.  

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 

dürfen, wird auf 250.000 EUR festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Die Schulverbandsumlage wird auf           2.692.700 EUR 

festgesetzt und von den beteiligten Gemeinden wie folgt aufgebracht: 

 

von der Gemeinde Gangelt            1.400.147 EUR 

von der Gemeinde Selfkant            1.292.553 EUR 

 

§ 7 

 

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts entfällt. 

 

§ 8 

 

Die nachfolgenden Aufwands- und Auszahlungsarten werden zu jeweils einem Budget 

verbunden: 

 

Sachkonten 501200/701200, 502200/702200, 503200/703200, 504100/704100, 

541200/741200, 

 

Sachkonten 521100/721100, 521500/721500, 524150/724100 

 

Sachkonten 524100/724100, 524110/724100, 524120/724100, 524130/724100, 

524140/724100, 525100/725100, 529100/729100, 544600/744600 

 

Sachkonten 525500/725500, 527100/727100, 543100/743100, 543110/743100, 

543120/743100, 543130/743100, 543140/743100  

 

Sachkonten 08110/783100 und 543160/743100 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. 

 

Sie wird bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gem. § 96 Abs. 2 

Gemeindeordnung NRW im Rathaus der Gemeinde Gangelt, Burgstraße 10, 52538 Gangelt, 

Zimmer 208/209 während der Dienststunden, 

 

vormittags: 
 

montags bis freitags von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr, 

 

nachmittags: 

 

dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und 

donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 

 

zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.  

 

 

Die nach §§ 18 (1) und 19 (2) des Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) 

erforderliche Genehmigung zu der Festsetzung im § 6 der Satzung ist von der Bezirksregierung 

Köln mit Verfügung vom 14.08.2025 erteilt worden.  

 

Gleichzeitig wird gemäß § 7 (6) der Gemeindeordnung NRW darauf hingewiesen, dass die 

Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen die vorstehende 

Haushaltssatzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn,  

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden. 

c) der Vorsteher hat den Beschluss der Verbandsversammlung vorher beanstandet 

oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 

worden, die den Mangel ergibt. 
 

 

Gangelt, den 20.08.2025             

Der Vorsitzende 

 

 

gez. Reyans  
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

 
 
An die EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH 
 
Prüfungsurteile 
 
Ich habe den Jahresabschluss der EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH – bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus habe ich den Lagebericht 
der EGG 
Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 
31. 
Dezember 2024 geprüft. 
 
Der Vorjahresabschluss wurde von einem anderen Wirtschaftsprüfer geprüft und mit einem 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. 
 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für alle 
Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften. Auch der Lagebericht entspricht in allen 
wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft. 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW 
Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten durchgeführt. Meine Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ meines Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Ich bin von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich 
bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
zu dienen. 
 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und 
den 
Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
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Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund 
von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und 
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
 
Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der meine Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes 
Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW 
Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen 
oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische 
Grundhaltung Darüber hinaus 
 
•  identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 

Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern, plane und führe Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlange Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für meine Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen 
Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist 
höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 



2025-09-04 

 

Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 
•  erlange ich ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der 
internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 
abzugeben. 

 
•  beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 
•  ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil 
zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.  

 
•  beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 
 
•  führe ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehe ich dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteile die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen gebe ich nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.  

 
Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die ich während meiner 
Prüfung feststelle.  
 
 
Heinsberg, 06.06.2025 
 
 
 
 
Wilfried Erdweg 
Wirtschaftsprüfer 


